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Mustersatzung Anmerkungen 

 
Satzung 

der Arbeitsgemeinschaft im Nachbarschaftsraum X 
im Dekanat Y 

 
Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden im Nach-
barschaftsraum X im Evangelischen Dekanat Y haben 
gemäß den §§ 2b, 2c, 2d, 4, 5 und 5a des Regionalge-
setzes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
übereinstimmend die folgende Satzung beschlossen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regionalgesetz (RegG) 
 

 
§ 1 

Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 
 

Die Evangelische Kirchengemeinde A, die Evangeli-
sche Kirchengemeinde B und die Evangelische Kir-
chengemeinde C bilden eine Arbeitsgemeinschaft zur 
Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben innerhalb ihres 
Nachbarschaftsraums. 
 

 
 
 
 
Hier sollte jeweils der volle Name der Kirchengemeinde 
eingetragen werden. 

 
§ 2 

Gemeinsame Aufgaben 
 

Folgende Aufgaben der Kirchengemeinden werden ge-
meinsam wahrgenommen: 
1.  Ausübung der Rechte bei der Pfarrstellenbesetzung 

nach dem Pfarrstellengesetz sowie dem Einsatz der 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ver-
kündigungsdienst, 

2. Ausübung der Rechte bei der Erstellung der Dienst-
ordnung des Verkündigungsteams, 

3. Einrichtung und Unterhaltung eines gemeinsamen 
Gemeindebüros, einschließlich personeller Ausstat-
tung und räumlicher Unterbringung, 

4. Entwicklung eines gemeinsamen Gebäudekonzepts 
für alle zuweisungsberechtigten Gebäude im Nach-
barschaftsraum, 

5. (...) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufgaben gemäß den Nummern 1 bis 4 sind zwin-
gend gesetzlich vorgegeben (§ 5a Absatz 4 RegG). 
Darüber hinaus können weitere gemeinsame Aufgaben 
bestimmt werden (z. B. gemeinsamer Hausmeister-
dienst). Bei finanzrelevanten Aufgaben ist aber zu be-
achten, dass Leistungen möglicherweise umsatzsteuer-
pflichtig sind. Dies muss in jedem Einzelfall geprüft wer-
den. 
 

 
§ 3 

Geschäftsführender Ausschuss 
 

(1) Die Kirchengemeinden bilden einen geschäftsfüh-
renden Ausschuss gemäß § 5a des Regionalgesetzes.  
 
(2) Die Kirchenvorstände wählen jeweils aus ihrer Mitte 
stimmberechtigte Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-
vorsteher in den geschäftsführenden Ausschuss. Die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder wird wie folgt festge-
legt: 
aus Kirchengemeinde A # Mitglieder 
aus Kirchengemeinde B # Mitglieder 
aus Kirchengemeinde C # Mitglieder. 
Darüber hinaus gehören dem Ausschuss zwei/drei/vier 
Mitglieder des Verkündigungsteams an. Diese werden 
auf Vorschlag des Verkündigungsteams auf einer ge-
meinsamen Tagung der Kirchenvorstände gemäß § 4 
gewählt. Unter den gewählten Mitgliedern muss min-
destens eine Pfarrerin oder ein Pfarrer sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 1 RegG 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 3 RegG 
 

Insgesamt maximal 20 (§ 5a Absatz 2 Satz 4 RegG) 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 5 RegG 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18752
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oder: 
 
(2) Die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses 
werden auf einer gemeinsamen Tagung gemäß § 4 ge-
wählt. Die Zahl der zu wählenden stimmberechtigten 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher wird wie 
folgt festgelegt: 
aus Kirchengemeinde A # Mitglieder 
aus Kirchengemeinde B # Mitglieder 
aus Kirchengemeinde C # Mitglieder. 
Darüber hinaus gehören dem Ausschuss zwei/drei/vier 
Mitglieder des Verkündigungsteams an. Diese werden 
auf Vorschlag des Verkündigungsteams gewählt. Unter 
den gewählten Mitgliedern muss mindestens eine Pfar-
rerin oder ein Pfarrer sein. 
 
(3) Der geschäftsführende Ausschuss wählt aus seiner 
Mitte ein vorsitzendes Mitglied und eine Stellvertretung. 
Sie sollen nicht demselben Kirchenvorstand angehören. 
§ 27 der Kirchengemeindeordnung gilt entsprechend. 
 
(4) Die §§ 35 bis 49 sowie § 52a und § 53 der Kirchen-
gemeindeordnung gelten für den geschäftsführenden 
Ausschuss entsprechend. 
 
(5) Der geschäftsführende Ausschuss trifft anstelle der 
Kirchenvorstände alle Entscheidungen in den gemein-
samen Angelegenheiten gemäß den §§ 5 bis 7. 
 
(6) Tritt die Kirchengemeinde A in gemeinsamen Ange-
legenheiten im Rechtsverkehr auf, erfolgt die rechtsge-
schäftliche Vertretung durch den geschäftsführenden 
Ausschuss. Die Kirchengemeinde A überträgt ihm 
hierzu die Siegelberechtigung.  
 
(7) Erklärungen des geschäftsführenden Ausschusses 
werden durch zwei Mitglieder abgegeben. Unter diesen 
muss das vorsitzende Mitglied oder die Stellvertretung 
sein. § 22 Absatz 3 bis 5 der Kirchengemeindeordnung 
gilt entsprechend. 
 

 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 1 RegG 
 

 
 
 
 
 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 3 RegG 
 

Insgesamt maximal 20 (§ 5a Absatz 2 Satz 4 RegG) 
 

§ 5a Absatz 2 Satz 5 RegG 
 

§ 5a Absatz 3 Satz 1 RegG 
 

§ 5a Absatz 3 Satz 2 RegG 
 
 

 
§ 2d Absatz 1 RegG 

 
 
 

§ 2d Absatz 1 RegG 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 Satz 2 RegG 

 
§ 4 

Gemeinsame Tagung 
 

(1) Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden kom-
men in der Regel einmal im Jahr zu einer gemeinsamen 
Tagung zusammen. 
 
(2) Die gemeinsamen Tagungen werden vom ge-
schäftsführenden Ausschuss vorbereitet. 
 
(3) Die oder der lebensälteste Kirchenvorstandsvorsit-
zende lädt zu den gemeinsamen Tagungen ein und lei-
tet diese. 
 
(4) Die gemeinsame Tagung nimmt den Bericht des ge-
schäftsführenden Ausschusses entgegen und be-
schließt über dessen Entlastung. 
 
(5) Für die Geschäftsführung gelten die §§ 38 bis 42 der 
Kirchengemeindeordnung entsprechend. 
 
 
 
 
 
 

 



Mustersatzung für eine Arbeitsgemeinschaft im Nachbarschaftsraum (Stand: 04.04.2024) 

3/5 

 
§ 5 

Pfarrwahl und Verkündigungsteam 
 

(1) Der geschäftsführende Ausschuss übt das Wahl-
recht bei der Pfarrwahl aus. Die Kirchenvorstände sind 
vor der Wahl anzuhören.  
 
(2) Die Dienstordnung des Verkündigungsteams wird 
mit dem geschäftsführenden Ausschuss unter Beteili-
gung des Dekanatssynodalvorstandes erstellt und vom 
Dekanatssynodalvorstand unter Federführung der 
dienstvorgesetzten Personen im Einvernehmen mit 
dem geschäftsführenden Ausschuss beschlossen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2a Abs. 2 PfarrdienstordnungsVO (RS Nr. 429) 

 
§ 6 

Gemeinsame Gebäudeangelegenheiten 
 

(1) Die Kirchengemeinden entwickeln gemeinsam ein 
Gebäudekonzept für Nutzung, Betrieb und kleine Bau-
unterhaltungsmaßnahmen für die zuweisungsberech-
tigten Gebäude auf dem Gebiet des Nachbarschafts-
raums. 
 
(2) Die Umsetzung des vom Dekanat beschlossenen 
Gebäudebedarfs- und -entwicklungsplans erfolgt in ge-
meinsamer Verantwortung. Hierfür übertragen die Kir-
chengemeinden dem geschäftsführenden Ausschuss 
für alle Gebäude der Kategorien A und B folgende Auf-
gaben: 
1. Festlegung und Steuerung der Gebäudenutzung, 
2. Ermittlung und Erhebung der jeweiligen Kostenbe-

teiligung gemäß § 8 Absatz 3. 
Die konkrete Umsetzung ist durch den geschäftsführen-
den Ausschuss durch Nutzungsordnungen festzulegen. 
Die Gebäude verbleiben im Eigentum der jeweiligen Kir-
chengemeinde. 
 
(3) Gebäudeangelegenheiten, die für die Zusammenar-
beit unwesentlich sind, verbleiben in alleiniger Verant-
wortung bei dem jeweiligen Eigentümer. Hierzu gehö-
ren insbesondere:  
- Betreuung und Abwicklung von Bauunterhaltungs-

maßnahmen 
- Wahrnehmung von Betreiberpflichten 
- Durchführung der jährlichen Begehung 
- Wartung 
- laufende Pflege 
- Verbrauchskontrolle/Energiemanagement 
- Fundraising 
- Organisation „Offene Kirche“ 
Die Verantwortung kann auf den geschäftsführenden 
Ausschuss übertragen werden. 
 
(4) Im Nachbarschaftsraum kann ein dauerhafter Bau-
ausschuss gegründet werden, dem die Aufgaben ge-
mäß Absatz 2 und 3 ganz oder teilweise übertragen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/35413#s47000007
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§ 7 

Gemeinsames Gemeindebüro 
 

(1) Die an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchen-
gemeinden unterhalten ein gemeinsames Gemeinde-
büro und bringen dazu ihre Sekretariatsstellenanteile 
ein. Träger der gemeinsamen Einrichtung und Anstel-
lungsträger der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die 
Kirchengemeinde A. 
 
(2) Das gemeinsame Gemeindebüro wird gemäß dem 
Gebäudebedarfs- und -entwicklungsplan in dem Ge-
bäude [...] eingerichtet. 
 
(3) Die Kirchengemeinden übertragen der Kirchenge-
meinde A im Rahmen dieser öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung Aufgaben der pfarramtlichen und gemeindli-
chen Verwaltung zur Wahrnehmung im gemeinsamen 
Gemeindebüro im Auftrag der jeweiligen Kirchenge-
meinde. 
 
(4) Die Kirchengemeinden beantragen einen KirA- und 
einen MACH-Zugang für das gemeinsame Gemeinde-
büro und übertragen die Führung der Gemeindeglieder-
verzeichnisses auf das gemeinsame Gemeindebüro. 
 
(5) Der geschäftsführende Ausschuss ist für die Einstel-
lung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemein-
debüros zuständig und führt die Aufsicht. Der jeweilige 
Kirchenvorstand ist berechtigt, den Mitarbeitenden 
fachliche Weisungen hinsichtlich der für seine Kirchen-
gemeinde zu erbringenden Tätigkeiten zu erteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Absatz 1 Satz 2 Meldewesen-Verordnung 
 

 
§ 8 

Finanzierung 
 

(1) Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben wird 
im Haushalt der Kirchengemeinde A ein separates Ab-
rechnungsobjekt eingerichtet. Die Anordnungsbefugnis 
hierfür liegt beim geschäftsführenden Ausschuss. 
 
(2) Die Kosten der gemeinsamen Aufgabenwahrneh-
mung werden zwischen den Kirchengemeinden nach 
der jeweiligen Gemeindemitgliederzahl abgerechnet.  
 
(3) Die laufenden Gebäudekosten sowie Bauunterhal-
tungsmaßnahmen sind primär aus den hierfür zugewie-
senen Mitteln zu bestreiten. Die Kostenbeteiligung der 
nach Satz 1 nicht zuweisungsberechtigten Kirchenge-
meinden richtet sich für Kirchen und Gemeindehäuser 
nach dem Umfang der jeweiligen Nutzung, für Pfarrhäu-
ser und Gemeindebüros nach der Zahl der Gemeinde-
mitglieder. 
 
(4) Bei einer Veräußerung von Immobilien können die 
anderen Kirchengemeinden gegenüber der veräußern-
den Kirchengemeinde ihre geleistete Kostenbeteiligun-
gen für die große Bauunterhaltung zurückverlangen. 
Der Anspruch reduziert sich pro Jahr um 1/30. 
 
(5) Maßgeblich für die Ermittlung der Zahl der Gemein-
demitglieder ist jeweils der 30. Juni des Jahres vor dem 
Abrechnungsjahr (Stand im Meldewesen). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mustersatzung für eine Arbeitsgemeinschaft im Nachbarschaftsraum (Stand: 04.04.2024) 

5/5 

 
§ 9 

Satzungsänderungen 
 

 
 
 
 
 
Satzungsänderungen beschließt die gemeinsame Ta-
gung. Sie bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder und der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung. 
 

oder: 
 
Satzungsänderungen beschließt der geschäftsführende 
Ausschuss. Sie bedürfen einer Mehrheit der satzungs-
gemäßen Mitglieder und der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung. 
 

oder: 
 
Satzungsänderungen werden von den Kirchenvorstän-
den der Arbeitsgemeinschaft beschlossen. Ein Be-
schluss kommt zustande, wenn mehr als die Hälfte der 
Kirchenvorstände der Satzungsänderung zustimmt. 
Satzungsänderungen bedürfen der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung. 
 

 
Das Regionalgesetz regelt bisher nicht, wer über Sat-
zungsänderungen entscheidet. Daher sind derzeit meh-
rere Optionen möglich: Satzungsänderungen können 
entweder von der gemeinsamen Tagung (§ 4) oder vom 
geschäftsführenden Ausschuss oder von den Kirchen-
vorständen beschlossen werden. Dabei kann auch eine 
qualifizierte Mehrheit vorgesehen werden. 
 
 
 

§ 5 Absatz 3 Satz 2 RegG 
 
 
 
 
 

Alternative: Mehrheit von zwei Dritteln 
 
 
 
 
 
 
 

Alternative: mindestens zwei Drittel 

 
§ 10 

Beendigung der Arbeitsgemeinschaft und Austritt 
 
(1) Die Arbeitsgemeinschaft endet, wenn alle beteiligten 
Kirchengemeinden eine Gesamtkirchengemeinde bil-
den oder gemäß § 4 Absatz 1 der Kirchengemeindeord-
nung zusammengeschlossen werden. Ein Gemeinde-
zusammenschluss erfolgt auch, wenn mehr als die 
Hälfte der Kirchenvorstände die Beendigung der Ar-
beitsgemeinschaft beschließt und an ihrer Stelle keine 
Gesamtkirchengemeinde gebildet wird. 
 
(2) Bilden einzelne Kirchengemeinden innerhalb des 
Nachbarschaftsraums eine Gesamtkirchengemeinde o-
der werden zu einer Kirchengemeinde zusammenge-
schlossen, wird diese Teil der Arbeitsgemeinschaft. 
 
(3) Eine Kirchengemeinde tritt aus der Arbeitsgemein-
schaft aus, wenn sie einem anderen Nachbarschafts-
raum zugeordnet wird. 
 

 
 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt vorbehaltlich der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

 

 


